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Fassung vom 17.09.2021 

Satzung 
des  

IFBS e. V. 
 

(vom 19.08.1993, geändert am 05.05.2000, 12.04.2002, 08.04.2005, 12.05.2006, 
15.05.2009, 06.05.2011, 09.05.2014, 27.04.2018, 10.05.2019, 24.04.2020 zuletzt geändert 

durch die Mitgliederversammlung des Berufsverbandes vom 17.09.2021) 

Artikel 1 
 

Gliederung, Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1.1 Der Verband ist ein Berufsverband für das Bauen mit Bauelementen aus Me-
tall. Der Berufsverband führt den Namen: 

„IFBS“ 

Die offizielle Langform ist: 

„Internationaler Verband für den Metallleichtbau“ 

1.2 Sitz des Berufsverbandes ist Krefeld. 

1.3 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Artikel 2 

Zweck des Berufsverbandes  

2.1 Der Zweck des Berufsverbandes ist die Förderung des Bauens mit Bauele-
menten aus Metall und die Schaffung eines gemeinsamen internationalen 
Qualitätsstandards für den Metallleichtbau. Hierzu gehören insbesondere: 

2.1.1 Politische Vertretung des Bauens mit Bauelementen aus Metall gegenüber al-
len nationalen und internationalen politischen Gremien; 

2.1.2 Erarbeitung technischer Regeln und Empfehlungen für die Herstellung der 
Bauelemente sowie für deren Anwendung und Verarbeitung in verschiedenen 
Bausystemen; 

2.1.3 Förderung der Qualität im Bereich Herstellung und Montage des Bauens mit 
Bauelementen aus Metall; 
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2.1.4 Erarbeitung von Richtlinien zur Lösung der im Zusammenhang mit dem Bauen 
mit Bauelementen aus Metall auftretenden Umweltprobleme und Vertretung 
der Interessen aller Mitgliedsfirmen in entsprechenden Verbänden, Behörden 
und Ministerien; 

2.1.5 Sammlung, Auswertung und Verteilung wichtiger Informationen auf dem Ge-
biet von Technik und Marketing, die die Bauweise mit Bauelementen aus Me-
tall und verwandte Bauweisen betreffen; 

2.1.6 Nachweis der Wirtschaftlichkeit des Bauens mit Bauelementen aus Metall und 
seiner Bausysteme zum Zwecke der weiteren Marktdurchdringung und zur Er-
schließung weiterer Anwendungsgebiete; 

2.1.7 Vorbereitung und Durchführung von internen Schulungsveranstaltungen für 
Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen, insbesondere in berechnungs-, anwen-
dungs- und montagetechnischen Fragen, um ein möglichst hohes Qualitätsni-
veau bei den ausgeführten Bausystemen zu erhalten; 

2.1.8 Vertretung aller gemeinsamen Interessen bei Behörden, Normenaus-schüs-
sen, Berufsgenossenschaften und sonstigen Fachgremien auf nationaler und 
internationaler Ebene; 

2.1.9 Zusammenarbeit mit Hochschulen, Materialprüfungsämtern und Sachverstän-
digen, insbesondere solchen, die auf dem Gebiet des Bauwesens tätig sind; 

2.1.10 Zusammenarbeit mit den nationalen und internationalen Verbänden und Insti-
tutionen, die auf den gleichen oder ähnlichen Gebieten des Bauwesens tätig 
sind, ggf. Erwerb von Mitgliedschaften in einschlägigen nationalen oder inter-
nationalen Dachorganisationen; 

2.1.11 Veröffentlichung von Listen, Verzeichnissen oder sonstigen Zusammenstel-
lungen von Vereinsmitgliedern und deren Kontaktpersonen zur Darstel-
lung des Mitglieds als Vereinsmitglied sowie zur Erleichterung einer Kontakt-
aufnahme durch Dritte (z. B. Unternehmen, die an Leistungen des Mit-
glieds interessiert sind) sowie zur Präsentation der Reichweite des Ver-
bands zwecks Gewinnung weiterer Mitglieder und Förderung der Verbands-
interessen. 

2.2 Der Berufsverband nimmt die gemeinsamen, übergeordneten fachlichen und 
wirtschaftspolitischen Aufgaben seiner Mitglieder wahr. Hierzu zählen insbe-
sondere die Vertretung in internationalen Spitzengremien der Bauindustrie so-
wie die Durchführung einer verbandsübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit. 

2.3 Der Verband umfasst weder die Aufgaben eines geschäftlichen Unternehmens 
noch verfolgt er politische und religiöse Zwecke. 

Artikel 3 

Mitgliedschaft 

3.1 Voraussetzung der Mitgliedschaft im Berufsverband 
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Der Berufsverband hat Ordentliche und Fördernde Mitglieder. 

3.1.1 Ordentliche Mitglieder des Berufsverbandes sind Unternehmen, die auf dem 
Gebiet des Bauens mit Bauelementen aus Metall tätig sind.  

3.1.2 Fördernde Mitglieder des Berufsverbandes können Personen, Unternehmen 
und Institutionen werden, die an der Zielsetzung und den Tätigkeiten des Be-
rufsverbandes nachhaltig fördernd interessiert sind, ohne selbst die Voraus-
setzungen für eine ordentliche Mitgliedschaft aufgrund der Art der Tätigkeit zu 
erfüllen. Hierzu gehören z. B. auch Hersteller von Zubehörteilen und von Ver-
bindungselementen für das Bauen mit Bauelementen aus Metall. 
Fördernde Mitglieder können Vertreter ihrer Unternehmen in Arbeitskreise des 
Berufsverbandes entsenden. Diese Personen sind dort den Vertretern Or-
dentlicher Mitglieder gleichgestellt.  
Ein Beraterkreis, dem alle Fördernden Mitglieder angehören, soll der Informa-
tion durch den Vorstand und der Übermittlung von Anregungen an den Vor-
stand dienen. 

3.1.3 Die Mitgliedschaft im Berufsverband steht auch ausländischen Unternehmen 
offen. 

3.1.4 Sofern ein Unternehmen eine rechtlich selbständige Beteiligungsgesellschaft 
eines Mitgliedes ist, ist eine eigenständige Mitgliedschaft im Berufsverband zu 
beantragen. 

3.2 Der Berufsverband kann zur Ausübung seiner vielfältigen Aufgaben Fachbe-
reiche gründen. Diese Fachbereiche sollen zielgerichtet einzelne Aspekte der 
Bauweise bearbeiten. 

3.2.1 Jedes Ordentliche Mitglied wird vom Vorstand des Berufsverbandes einem 
Fachbereich entsprechend dem Schwerpunkt seines Tätigkeitsfeldes zuge-
ordnet. Ist das Unternehmen auf mehreren oder allen Feldern der - im Berufs-
verband eingerichteten Fachbereiche tätig, so kann es gleichzeitig allen bzw. 
den entsprechenden Fachbereichen zugeordnet werden. 

3.3 Zuordnung zu Fachbereichen 

3.3.1 Zugeordnet zum Fachbereich "Bauelemente-Herstellung und Vertrieb“ (FB-
BHV) können nur solche Unternehmen werden, die Bauelemente in eigenen 
Produktionsstätten herstellen bzw. die Bauelemente vertreiben. 

3.3.1.1 Jeder Hersteller im Fachbereich FB-BHV hat nachzuweisen, dass er über Pro-
duktionsanlagen verfügt, die geeignet sind, Bauelemente aus Metall gemäß 
dem Stand der Technik und entsprechend den aktuell gültigen Vorschriften zur 
Gütesicherung herzustellen.  
Jeder Hersteller im Fachbereich FB-BHV hat als IFBS-Qualitätskriterium lau-
fend nachzuweisen, dass es für Sandwichelemente, Profiltafeln und tragende 
Kantteile, die auf dem deutschen Markt vertrieben werden, eine Zertifizierung 
entsprechend dem europäischen AVCP-System 2+ (Erstinspektion des Wer-
kes und der werkseigenen Produktionskontrolle und laufende Überwachung, 
Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle) besitzt. 
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Diese Zertifizierung umfasst auch Produkte, die gesetzlich geringeren Anfor-
derungen unterliegen. Der IFBS führt eine Liste von Zertifizierungsstellen, die 
befähigt sind dieses IFBS-Qualitätskriterium zu überwachen. Der Fachbereich 
BHV entscheidet mit einfacher Mehrheit über geeignete Zertifizierungsstellen. 
Der Fachbereich BHV kann darüber hinaus Durchführungsbestimmungen zu 
diesen Qualitätskriterien erlassen und mit einfacher Mehrheit verabschieden. 

Im Fachbereich "Bauelemente-Herstellung und Vertrieb“ (FB-BHV) können 
auch Vertriebsorganisationen den Herstellern zugeordnet werden, die auf-
grund ihrer Einbindung in die Unternehmensstruktur eines ausländischen Her-
stellers auch ohne eigene Produktionsstätten als Hersteller zu betrachten sind. 
Diese Zuordnung ist in jedem Fall eine Einzelzuordnung, die vom Vorstand 
des Berufsverbandes zu erfolgen hat. 

3.3.1.2 Jedes Vertriebsunternehmen muss vor der Bewerbung um die Mitgliedschaft 
im Berufsverband mindestens drei Jahre das Vertriebsgeschäft mit Bauele-
menten erfolgreich betrieben haben. 
Jedes Vertriebsunternehmen das dem Fachbereich FB-BHV zugeordnet ist 
hat nachzuweisen, dass es über hinreichend qualifiziertes Personal verfügt, 
welches dem Stand der Technik entsprechende Fachkenntnisse auf dem Ge-
biet des Bauens mit Bauelementen aus Metall besitzt. Das Personal muss in 
der Lage sein, die Kundschaft über die einschlägigen statischen, anwendungs- 
und verlegetechnischen Erfordernisse der verschiedenen Bausysteme zu be-
raten. 

3.3.2 Zugeordnet zum Fachbereich "Bauelemente-Projektierung und Ausführung“ 
(FB-BA) können Unternehmen werden, die nachgewiesener Maßen bereits 
eine angemessene Zeit erfolgreich im Montage- oder Bauleistungsgeschäft 
mit Bauelementen aus Metall tätig gewesen sind. 

3.3.2.1 Jedes Mitglied, das dem FB-BA zugeordnet wird, hat nachzuweisen, dass es 
über hinreichend qualifiziertes Personal verfügt, welches über dem Stand der 
Technik entsprechende Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Bauens mit Bau-
elementen aus Metall verfügt. Das Personal muss in der Lage sein, die Kund-
schaft über die einschlägigen statischen, anwendungs- und verlegetechni-
schen Erfordernisse der verschiedenen Bausysteme fachgerecht zu beraten.  

3.3.2.2 Jedes Mitglied, das dem FB-BA zugeordnet wird, muss grundsätzlich bereit 
und in der Lage sein, die übernommenen Leistungen in eigener Verantwortung 
und Regie ingenieurmäßig zu bearbeiten und abzuwickeln. Es muss dafür 
über das entsprechende Führungs- und Überwachungspersonal verfügen. So-
fern nicht ausschließlich mit eigenen Mitarbeitern, sondern ganz oder teilweise 
mit Subunternehmern gearbeitet wird, verpflichtet sich das Mitglied nur solche 
Unternehmen einzusetzen, die qualitativ den Anforderungen der IFBS-Fach-
regeln des Metallleichtbaus und der IFBS-Qualitätskriterien für Montageleis-
tungen genügen. Jedes Mitglied, das dem FB-BA zugeordnet wird, verpflichtet 
sich mit der Mitgliedschaft innerhalb von 6 Monaten das IFBS-Qualitätszei-
chen zu erwerben.  

3.3.2.3 Jedes Mitglied, das dem FB-BA zugeordnet wird, muss innerhalb eines Zeit-
raumes von 3 Jahren nach Eintritt in den IFBS nachweisen können, dass es 
über IFBS-zertifiziertes Personal verfügt. Näheres regelt die „Satzung des 
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Qualitätszeichens für Montagearbeiten mit Bauelementen aus Metall für Dach-
, Decken- und Wandsysteme“. 

3.3.3 Zugeordnet zum Fachbereich BA können in Abweichung von den Festlegun-
gen der Ziffer 3.3.2 auch Montage-Unternehmen, die ausschließlich Montagen 
ausführen, werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

3.3.3.1 das Unternehmen oder der Unternehmer muss vor der Bewerbung um die Mit-
gliedschaft mindestens drei Jahre das Montagegeschäft mit Bauelementen er-
folgreich betrieben haben, und 

3.3.3.2 das Unternehmen muss die volle Verantwortung für die Montagearbeiten über-
nehmen und dafür das entsprechende Führungs- und Überwachungspersonal 
einsetzen. 

3.4 Begründung der Mitgliedschaft 
Der Antrag zum Erwerb der Mitgliedschaft ist schriftlich an den Berufsverband 
zu richten. Der Antragsteller muss dabei alle Auskünfte erteilen, die notwendig 
sind, um über den Antrag entscheiden zu können. 

Über den Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft im Berufsverband entschei-
det im Fall des FB-BA der Vorstand nach vorheriger positiver schriftlicher Emp-
fehlung eines vom Fachbereich gewählten Gremiums bestehend aus 4 Mit-
gliedern und im Fall des Fachbereichs BHV der Vorstand auf Empfehlung des 
Fachbereiches (dort mit einfacher Mehrheit). 

Die Aufnahme eines Mitglieds in den Berufsverband setzt voraus, dass das 
jeweilige Unternehmen aufgrund seiner personellen und materiellen Ausstat-
tung hinreichend dafür Gewähr bietet, entsprechend dem jeweiligen Stand der 
Technik auf dem Gebiet des Bauens mit Bauelementen tätig zu sein. 

Über die Aufnahme Fördernder Mitglieder entscheidet der Vorstand. 

3.5 Jedes Mitglied ist verpflichtet:  

a) nach besten Kräften die gemeinschaftlichen Zwecke des Berufsverban-
des zu fördern,  

b) den Berufsverband bei der Durchführung seiner Aufgaben zu unterstüt-
zen,  

c) die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Organe des Berufsver-
bandes einzuhalten, 

d) zur Steigerung der Qualität auf allen Gebieten des Bauens mit Bauele-
menten aus Metall beizutragen,  

e) an der Schaffung von hierfür gültigen Qualitätskriterien aktiv mitzuarbei-
ten,  

f) das jeweils für seine Unternehmens-Aktivitäten geschaffene Qualitäts-
zeichen zu erwerben,  

g) sich den gültigen Qualitäts- und Durchführungsbestimmungen zu unter-
werfen bzw. die jeweiligen definierten Qualitätskriterien zu erfüllen, 

h) die nach den gültigen nationalen und europäischen Normen bzw. Zulas-
sungen geforderten Produkt-Kennzeichnungen vorzunehmen und  
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i) keine Werte von Produkteigenschaften zu veröffentlichen, die von dekla-
rierten Werten auf dem CE-Zeichen oder der Leistungserklärung abwei-
chen. 

3.6 Der Berufsverband kann von den Mitgliedern Informationen verlangen, soweit 
diese für die Förderung der gemeinsamen Interessen notwendig sind. Die Mit-
glieder erklären sich insbesondere bereit, das für statistische Erhebungen und 
zum Zwecke der Beitragsberechnung benötigte Zahlenmaterial termingerecht 
und vollständig zur Verfügung zu stellen. 

3.7 Der Berufsverband führt ein Verzeichnis seiner Mitglieder mit Angabe der je-
weiligen Fachbereichszugehörigkeit und veröffentlicht dieses in angemesse-
nen Zeitabständen. 

3.8 Ordentliche Mitglieder dürfen im Geschäftsverkehr auf die Verbands-mitglied-
schaft hinweisen. 

Fördernde Mitglieder dürfen im Geschäftsverkehr auf die Fördernde Mitglied-
schaft hinweisen. 

Artikel 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 

4.1 Die Mitgliedschaft im Berufsverband endet durch: 

• Kündigung des Mitgliedes 
• Ausschluss des Mitgliedes 
• Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Konkurs) gegenüber einem Mit-

gliedsunternehmen 

4.2 Die Kündigung im Berufsverband hat schriftlich an den Berufsverband zu er-
folgen. Sie kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum 
jeweiligen Jahresende ausgesprochen werden.  

4.3 Ausschluss eines IFBS-Mitglieds. 
4.3.1 Über den Ausschluss eines ordentlichen Mitgliedes aus dem Berufsverband 

entscheidet der Vorstand auf Empfehlung des jeweiligen Fachbereiches, im 
Fall des FB-BA unter Einbindung des Qualitätsausschusses.  

4.3.2 Über den Ausschluss eines ordentlichen Mitgliedes aus dem Berufsverband 
aufgrund Artikel 4.4.2 entscheidet allein der Vorstand. 

4.3.3 Die Entscheidung kann auch auf dem Wege der schriftlichen Umfrage herbei-
geführt werden. 
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4.3.4 Die Entscheidung über den Ausschluss muss durch den Vorstand und den 
Fachbereich mit einer ¾-Mehrheit gefällt werden. 

4.3.5 Über den Ausschluss Fördernder Mitglieder entscheidet der Vorstand.  

4.4 Der Ausschluss kann erfolgen: 
4.4.1 bei grober Verletzung der Satzung, insbesondere bei einem Verstoß gegen 

Art. 3.5 dieser Satzung, oder der satzungsgemäß gefassten Beschlüsse oder 
aus sonstigen wichtigen Gründen, 

4.4.2 bei Nichtzahlung von Mitgliedsbeiträgen trotz wiederholter Mahnung. Einzel-
heiten bzgl. der Mitgliedsbeiträge und der Sicherheitsleistung regelt die Bei-
tragsordnung des Berufsverbandes (Art. 10. Abs. 1). 

4.5 Der Ausschluss hat zu erfolgen bei Wegfall der Voraussetzungen für die Mit-
gliedschaft, insbesondere bei mehr als einjähriger Einstellung der Tätigkeit auf 
dem Gebiet des Bauens mit Bauelementen aus Metall. 

4.6 Vor der Beschlussfassung über einen Ausschluss ist dem betreffenden Mit-
glied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. 
Der Beschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. 

Innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Zusendung des Ausschließungsbe-
schlusses steht dem Mitglied das Recht zu, das satzungsgemäße Schiedsge-
richt anzurufen, das abschließend über den Ausschluss entscheidet. 

4.7 Ausgeschiedene Mitglieder - gleich aus welchem Grund ausgeschieden - ha-
ben keine Rechte am Vermögen des Berufsverbandes. Ein Anspruch auf Aus-
einandersetzung ist ausgeschlossen. 

Artikel 5 

Unmittelbare und mittelbare Organe des Berufsverbandes 

5.1 Unmittelbare Organe des Berufsverbandes sind: 

− die Mitgliederversammlung 
− der Vorstand 
− die Geschäftsführung 

5.2 Mittelbare Organe des Berufsverbandes sind: 

− die Versammlung der jeweiligen Fachbereiche 
− der Fachbereichsleiter des jeweiligen Fachbereiches 
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Artikel 6 

Mitgliederversammlung des Berufsverbandes 

6.1 In der Mitgliederversammlung hat jedes Ordentliche Mitglied auf der Basis des 
Grundbeitrages eine Grundstimme. Das Ordentliche Mitglied erhält Zusatz-
stimmen nach dem Quotienten: 

   Beitrag des Vorjahres – Grundbeitrag des Vorjahres      
                   Grundbeitrag des Vorjahres 

Der Endbetrag ist auf eine volle Einheit nach kaufmännischen Rundungsre-
geln auf- bzw. abzurunden. 

Ordentliche Mitglieder, die in dem laufenden Geschäftsjahr die Mitgliedschaft 
erworben haben, verfügen in diesem Jahr lediglich über eine Grundstimme. 

Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevoll-
mächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung ge-
sondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als 2 weitere Mitglieder 
vertreten. 

Fördernde Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. 

6.2 Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

6.2.1 Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans und etwaiger 
Sonderhaushalte für Gemeinschaftsvorhaben für das nächste Geschäftsjahr; 
Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und der Geschäftsfüh-
rung, Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung; 

6.2.2 Beschlussfassung über die Beitragsordnung 
6.2.3 Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands (s. auch 7.1, 7.4); 
6.2.4 Jährliche Wahl des Rechnungsprüfers, der für die Prüfung der Jahresrech-

nung des Berufsverbandes zuständig ist ; 
6.2.5 Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Berufsverbandes oder eines Fachbereiches; 
6.2.6 Beschlussfassung über die Bildung neuer Fachbereiche; 
6.2.7 Beschlussfassung über den Beitritt des Berufsverbandes zu nationalen und 

internationalen Fachverbänden; 
6.2.8 Entscheidung über die Bauelemente, die in den Tätigkeitsbereich bzw. Betreu-

ungsbereich des Berufsverbandes fallen. 

6.3 Einberufung der Mitgliederversammlung 

6.3.1 Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Halbjahr, soll die Mitglieder-
versammlung stattfinden. Sie wird von der Geschäftsführung im Auftrage des 
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Vorstandes unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen schriftlich unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Die schriftliche Einladung im Sinne dieser Sat-
zung beinhaltet auch die elektronische Einladung. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Tagesord-
nung setzt der Vorstand fest.  

6.3.2 Der Vorstand entscheidet über die Art der Mitgliederversammlung. Eine Prä-
senzveranstaltung ist die favorisierte Form. Nur aus wichtigen Gründen, die 
eine Präsenzveranstaltung unmöglich machen oder deren Organisation deut-
lich erschweren, kann der Vorstand eine der folgenden Veranstaltungsformen 
wählen: 
a) Abhaltung der Mitgliederversammlung im virtuellen Raum / durch elekt-

ronische Kommunikation und mit elektronischer Stimmabgabe 
b) Abhaltung der Mitgliederversammlung an einem konkret bezeichneten 

Ort und Zeit mit schriftlicher Stimmabgabe durch das einzelne Mitglied 
im Vorfeld ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung 

c) Beschlussfassung im Umlaufverfahren ohne Mitgliederversammlung 
6.3.3 Jedes Ordentliche Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor einer Mit-

gliederversammlung schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beim Vor-
stand beantragen. 
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergän-
zung der Tagesordnung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt 
die Versammlung. 

6.4 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Berufsverbandes ist vom 
Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Verbandes dies erfordert oder 
wenn mindestens 20 % der Ordentlichen Mitglieder des Berufsverbandes dies 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragen. 

Sie wird von der Geschäftsführung im Auftrage des Vorstandes unter Einhal-
tung einer Frist von 2 Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ein-
berufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschrei-
bens folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

6.5 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

6.5.1 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei des-
sen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes, gelei-
tet. 

6.5.2 Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 
muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der anwesenden, 
stimmberechtigten Mitglieder dies beschließt. 

6.5.3 Die Mitgliederversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig, die Regelung 
nach Art. 13, Ziff. 13.1 bleibt hiervon unberührt. 
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6.5.4 Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als 
ungültige Stimmen. Beschlüsse über die Änderung der Satzung, fachbereich-
sübergreifende kostenwirksame Gemeinschaftsaufgaben, die Bildung neuer 
Fachbereiche, die Auflösung des Berufsverbandes oder einzelner Fachberei-
che, die Beitragsordnung sowie Beitritt zu nationalen und europäischen Fach-
verbänden bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stim-
men, außerdem müssen von jedem Fachbereich mindestens drei Mitglieder 
diesen Beschlüssen zustimmen. 

Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann der-
jenige, der die meisten Stimmen erhalten hat; bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los. 

6.5.5 Beschlüsse der außerordentlichen Mitgliederversammlungen können auch im 
Wege der schriftlichen Stimmabgabe gefasst werden, sofern kein Mitglied die-
sem Verfahren binnen 3 Wochen nach Zugang der Aufforderung zur schriftli-
chen Stimmabgabe widerspricht. Auf diese Frist ist in der Aufforderung hinzu-
weisen. 

6.5.6 Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Berufsverbandes ist ein Pro-
tokoll durch die Geschäftsführung anzufertigen, das binnen Monatsfrist nach 
der Mitgliederversammlung allen Mitgliedern zuzustellen ist. Das Protokoll ist 
von dem Vorstandsvorsitzenden und dem Geschäftsführer zu unterschreiben. 

Artikel 7 

Vorstand 

7.1 Der Berufsverband hat einen Vorstand. Dieser ist ehrenamtlich tätig und be-
steht aus 

− dem Vorsitzenden,  
− dem stellvertretenden Vorsitzenden, der einem anderen Fachbereich an-

gehören muss als der Vorsitzende 

und 

− dem Fachbereichsleiter des Fachbereiches Projektierung und Ausfüh-
rung 

− dem Fachbereichsleiter des Fachbereiches Herstellung und Vertrieb 
− dem stellvertretenden Fachbereichsleiter des Fachbereiches Herstellung 

und Vertrieb. 

Der Fachbereichsleiter und der stellvertretende Fachbereichsleiter des Fach-
bereiches Herstellung und Vertrieb müssen jeweils einer anderen Gruppe d.h. 
Herstellung bzw. Vertrieb angehören. 



 IFBS-Satzung  Seite 11 
 
 

Fassung vom 17.09.2021 

 
Der stellvertretende Fachbereichsleiter des Fachbereiches Projektierung und 
Ausführung ist nicht Mitglied des Vorstandes und hat auch kein Vertretungs-
recht des Fachbereichsleiters im Vorstand. 

Das Amt eines Vorstandsmitgliedes ist an die Zugehörigkeit zu einem Unter-
nehmen, das Ordentliches Mitglied des Berufsverbandes ist, gebunden.  

Der Berufsverband wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 
BGB durch den Vorsitzenden allein, bei dessen Verhinderung durch den stell-
vertretenden Vorsitzenden vertreten, der dann auch allein vertretungsberech-
tigt ist. Die Verhinderung des Vorsitzenden ist nicht nachzuweisen. 

7.2 Zuständigkeit des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Berufsverbandes zuständig, so-
weit sie nicht durch Satzung einem anderen Organ des Verbandes übertragen 
sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

7.2.1 Leitung des Berufsverbandes nach Maßgabe dieser Satzung und den Be-
schlussfassungen der Mitgliederversammlung; 

7.2.2 Vorbereitung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesord-
nung; 

7.2.3 Vorbereitung des Haushaltsplans, Erstellung des Jahresberichts; 
7.2.4 Beschlussfassung über die Aufnahme von Ordentlichen und Fördernden Mit-

gliedern; 
7.2.5 Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern. 

7.3 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Ver-
hinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, bei Bedarf einberufen werden. 

Falls ein Vorstandsmitglied dies verlangt, muss eine Vorstandssitzung einbe-
rufen werden. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder an-
wesend sind. Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes haben 
das Recht, an den Versammlungen der einzelnen Fachbereiche teilzunehmen 
und in alle Unterlagen der Fachbereiche Einblick zu nehmen. 

7.4 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 
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Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandeswerden 
von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

Bis zur Neu- oder Wiederwahl verbleibt das jeweilige Vorstandsmitglied im 
Amt, sofern die Voraussetzungen von Artikel 7, Ziff. 7.1 erfüllt sind. 

Beim Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden ist zweimalige 
Wiederwahl zulässig. 

Artikel 8 

Geschäftsführung 

Zur Durchführung seiner Aufgaben bestellt der Vorstand einen Geschäftsfüh-
rer. Die Durchführung der Verbandsaufgaben obliegt der Geschäftsstelle des 
Berufsverbandes unter der Leitung des Geschäftsführers. Der Geschäftsfüh-
rer führt die Aufgaben des Berufsverbandes und seiner Gremien im Rahmen 
dieser Satzung entsprechend den Weisungen 

a)  der Mitgliederversammlung des Berufsverbandes, 
b)  des Vorstandes des Berufsverbandes 

aus. 

Er vertritt den Berufsverband und seine Gremien nach außen bei allen Rechts-
geschäften der laufenden Verwaltung. Er ist der Mitgliederversammlung, dem 
Vorsitzenden und dem Vorstand verantwortlich. 

Der Geschäftsführer kann an den Sitzungen aller Organe des Berufsverban-
des mit beratender Stimme teilnehmen. 

Artikel 9 

Fachbereiche 

9.1 Jeder Fachbereich regelt seine Tätigkeit über eine Geschäftsordnung, die von 
der Mitgliederversammlung des Berufsverbandes zu verabschieden ist. 

9.2 Die Geschäftsordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung 
  



 IFBS-Satzung  Seite 13 
 
 

Fassung vom 17.09.2021 

Artikel 10 

Beitragswesen 

10.1 Der Berufsverband hat gegen alle Mitglieder Anspruch auf Zahlung von Bei-
trägen, deren Gesamtheit die erforderlichen Aufwendungen nach den von der 
Mitgliederversammlung des Berufsverbandes beschlossenen Haushaltsplä-
nen des Berufsverbandes deckt. Einzelheiten regelt eine Beitragsordnung, die 
vom Vorstand zu erstellen ist. Die Beitragsordnung bedarf der Genehmigung 
durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
gültigen Stimmen. 

10.2 Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. 

10.3 Die Beitragsordnung soll eine angemessene Verteilung der beim Berufsver-
band entstehenden Aufwendungen auf die einzelnen Mitglieder erreichen.  

10.4 Die Mittel des Berufsverbandes dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Verbandes. 

10.5 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Artikel 11 

Geheimhaltungspflicht 

Vorstand und Geschäftsführung des Berufsverbandes haben die Geschäfte 
unparteiisch zu führen und zu ihrer Kenntnis gelangte Geschäfts- und Be-
triebsvorgänge geheim zu halten. Dies gilt insbesondere auch für fachbe-
reichsinterne Angelegenheiten, die dem Vorsitzenden des Vorstandes und sei-
nem Stellvertreter sowie dem Geschäftsführer durch ihre Teilnahme an den 
Mitgliederversammlungen der einzelnen Fachbereiche bzw. durch das Proto-
koll hierüber zur Kenntnis gelangen. 

Artikel 12 

Haftung des Verbandes  

Die aufgrund der Tätigkeit des Berufsverbandes zustande gekommenen Ge-
schäfte zwischen Mitgliedern oder zwischen Mitgliedern und Dritten begrün-
den für den Berufsverband und die in ihrem Namen handelnden Organe keine 
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Haftung. Dies gilt nicht bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zungen. 

Artikel 13 

Auflösung des Berufsverbandes  

13.1 Auflösung des Berufsverbandes 

Die Auflösung kann nur eine zu diesem Zweck eigens einberufene Mitglieder-
versammlung beschließen, wenn mindestens 3/4 aller Ordentlichen Mitglieder 
anwesend sind. Der Beschluss bedarf einer 3/4-Mehrheit aller anwesenden 
Mitglieder. 

Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist frühestens nach 
2 Wochen und spätestens innerhalb von 6 Wochen eine neue Versammlung 
einzuberufen, die für die gleiche Tagesordnung beschlussfähig ist, wenn min-
destens 2/3 aller Ordentlichen Mitglieder anwesend sind und falls hierauf in 
der Einladung hingewiesen worden ist. In diesem Falle beträgt das Mehrheits-
erfordernis ebenfalls 3/4 aller anwesenden Mitglieder. 

Im Falle der Auflösung des Berufsverbandes oder bei Wegfall des bisherigen 
Zweckes fällt das Vermögen des Verbandes an eine Körperschaft des öffent-
lichen Rechts oder an eine andere Körperschaft zwecks Verwendung für die 
Qualitätssteigerung und/oder Forschung und Entwicklung im Metallleichtbau. 

13.2 Auflösung von Fachbereichen 

Die Auflösung eines Fachbereichs bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgege-
benen gültigen Stimmen der Mitgliederversammlung des Berufsverbandes.  

Artikel 14 

Schiedsgericht/Einigungsstelle 

14.1 Für alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Satzung oder im Zusammenhang 
mit dieser Satzung zwischen Mitgliedern ergeben, wird ein Schiedsgericht ge-
bildet, welches ausschließlich zuständig ist. Das Schiedsgericht ist auch zu-
ständig für die Entscheidung darüber, ob diese Satzung wirksam zustande ge-
kommen ist oder noch besteht. 

Das Schiedsgericht wird durch einen Obmann und zwei Beisitzer gebildet. 
Jede der Parteien benennt einen Beisitzer, die gemeinsam den Obmann wäh-
len, der die Befähigung zum Richteramt haben muss. Einigen sich die Beisitzer 
nicht auf den Obmann oder erfolgt die Bestellung der Beisitzer nicht innerhalb 
von 2 Wochen nach Aufforderung durch die betreibende Partei, so bestimmt 
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der Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf die fehlenden Mitglieder des 
Schiedsgerichts. 

Der Obmann hat den Schiedsspruch schriftlich zu begründen. 

Zuständiges Gericht im Sinne des § 1043 ZPO ist das Landgericht Düsseldorf. 

14.2 Für die schnelle und kostengünstige Beilegung von Spannungen und Streitig-
keiten zwischen den Verbandsmitgliedern sowie zwischen einem Verbands-
mitglied und einem außenstehenden Dritten kann von Fall zu Fall eine „Eini-
gungsstelle“ einberufen werden, bei der im Rahmen eines Mediationsverfah-
rens ein von beiden Parteien ernannter Mediator die Auffassungsunterschiede 
der Streitparteien außergerichtlich lösen soll. 

Bremen, 17.09.2021 

Der Vorstand Der Geschäftsführer 

.......................................... ......................................... 
Dr.-Ing. Lars Pfeiffer Dr.-Ing. Ralf Podleschny 
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